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Erwägungen
E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 147 I 73 E. 2.1 mit Hinweisen).
E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG ).
E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Bestätigung des Einspracheentscheids der Suva vom 26. März 2024 den Anspruch des Beschwerdeführers auf Versicherungsleistungen über den 13. September 2020 hinaus mangels Kausalzusammenhangs der noch bestehenden Beschwerden mit dem Unfallereignis vom 13. März 2020 verneinte.
E. 2.2
Die für die Beurteilung der Streitsache massgebenden Rechtsgrundlagen sind im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).
E. 3
Die Vorinstanz mass dem Gutachten des Prof. Dr. med. C.________ vom 2. Juli 2023 Beweiswert bei. Es erwog, der Experte habe die vorhandenen medizinischen Akten unter Berücksichtigung der erfolgten Operationen gewürdigt und sich auch bezüglich einer möglichen Teilursache des Unfalls eindeutig geäussert. So sehe er insbesondere die Verletzung am medialen patellofemoralen Ligament (MPFL) als unfallbedingt an. Er sei aber der Überzeugung, dass die Folgen dieser Verletzung innert sechs Monaten nach dem Unfall abgeheilt seien, mithin der Status quo sine erreicht sei. Darüber hinaus habe er auch die im Rückweisungsentscheid vom 28. September 2022 als nicht abschliessend beurteilbar erachtete Kausalitätsfrage bezüglich eines Schadens im Vorderhorn des lateralen Meniskus und der Knorpelschädigungen schlüssig beantwortet. Zusammenfassend ergäben sich keine Anhaltspunkte, um von den Ausführungen des Prof. Dr. med. C.________ abzuweichen. Die Leistungseinstellung per 13. September 2020 sei demnach zu Recht erfolgt.
E. 4.1
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Gutachter habe sich einzig dahingehend geäussert, dass die direkten Unfallfolgen sechs Monate nach dem Ereignis abgeheilt gewesen seien und der medizinische Endzustand erreicht gewesen sei. Daraus könne nicht der Schluss gezogen werden, der Status quo sine sei erreicht. Denn er sei vor dem Unfall voll arbeitsfähig gewesen und die vom Gutachter postulierte Abheilung der Unfallfolgen habe keine Rückkehr zum vorhergehenden Zustand gebracht. Nach wie vor sei die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt, was auch der Gutachter anerkenne. Der Unfall habe zu einer richtungsgebenden Verschlimmerung geführt. Es liege demnach eine Teilursächlichkeit bezüglich des gesamten eingetretenen Schadens vor, jedenfalls solange, bis nachvollziehbar festgestellt worden sei, dass der gesundheitliche Schaden, wie er heute bestehe, auch ohne das Unfallereignis eingetreten wäre.
E. 4.2
Die Kritik des Beschwerdeführers am angefochtenen Urteil erschöpft sich im Wesentlichen in der Behauptung, er habe die vor dem Unfall vom 13. März 2020 gegebene Arbeitsfähigkeit noch nicht erreicht. Allein damit vermag er indessen keine Bundesrechtsverletzung der Vorinstanz aufzuzeigen. Der Gutachter legte nachvollziehbar dar, dass das Ereignis vom 13. März 2020 einzig eine Partialläsion am MPFL zur Folge hatte. Die Magnetresonanztomographie (MRT) vom 4. Juni 2020 habe diesbezüglich gezeigt, dass die Verletzung strukturell abgeheilt sei. Dies entspreche dem üblichen Verlauf einer Partialläsion mit einer Heilungsdauer von ca. drei Monaten. Der Gutachter berücksichtigte weiter, dass auch nach struktureller Abheilung bei Verletzungen des medialen Bandapparates des Kniegelenks, zu dem das MPFL gehöre, Schmerzen fortbestehen könnten. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit würden die Unfallfolgen im Beschwerdebild nach spätestens sechs Monaten aber keine Rolle mehr spielen. Prof. Dr. med. C.________ stellte dementsprechend klar, dass die Unfallfolgen keinen Einfluss mehr auf die Arbeitsfähigkeit hätten. Die aktuell noch bestehende Einschränkung derselben führte er auf eine Erkrankung des rechten Kniegelenks und die in diesem Zusammenhang erfolgten Operationen zurück. Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese überzeugende Einschätzung in Zweifel ziehen könnte.
E. 4.3
Die Vorinstanz hat demnach zu Recht auf die Ergebnisse des orthopädisch-chirurgischen Gutachtens abgestellt und eine Leistungspflicht der Suva über den 13. September 2020 hinaus verneint.
E. 5
Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 BGG mit summarischer Begründung und unter Hinweis auf den kantonalen Gerichtsentscheid erledigt.
E. 6
Der unterliegende Beschwerdeführer trägt die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die unentgeltliche Rechtspflege kann ihm wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht gewährt werden ( Art. 64 BGG ).
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